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Auch nach Einschätzung des Bundesministe-
riums der Verteidigung sei der erforderliche 
Aufwuchs bei den Sanitätsoffizieren und da-
mit die Einsatzfähigkeit des Sanitätsdienstes 
gefährdet. Bereits jetzt fehlten dem Sanitäts-
dienst rund 430 Sanitätsoffiziere. 

„Für mich stellt sich vor diesem Hintergrund 
die Frage, wie angesichts dieser Entwick-
lung die Attraktivität des Sanitätsdienstes 
aufrechterhalten beziehungsweise wieder 
gewonnen werden kann“, erklärt der Wehr-

beauftragte. Das Bundesministerium der 
Verteidigung habe zwar auf die kritische Si-
tuation reagiert und zwischenzeitlich einige 
schnell umsetzbare Maßnahmen ergriffen. 
Namentlich seien das Verbesserungen bei 
der Verwendungsplanung von jungen Sa-
nitätsoffizieren und die Einführung einer 
zunächst auf sechs Jahre befristeten Stel-
lenzulage von pauschal 600 Euro pro Monat 
ab dem 1. Januar 2009 für alle Fachärzte und 
Rettungsmediziner. 

„Aus meiner Sicht reichen diese Verbes-
serungen nicht aus. Weitere Maßnahmen 

zur Steigerung der Attraktivität des Sani-
tätsdienstes sind unumgänglich. Neben 
ausreichenden Leistungsanreizen wird in 
diesem Zusammenhang auch der familien-
freundlichen Ausgestaltung der dienstlichen 
Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle 
zukommen. Darauf habe ich bereits im vo-
rangegangenen Jahr nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des steigenden Anteils weib-
licher Soldaten im Sanitätsdienst hingewie-
sen.“ Es bleibe nun aber abzuwarten, welche 
konkreten Vorschläge die dazu vom Bundes-
ministerium der Verteidigung eingesetzte 
Arbeitsgruppe entwickele. (js) n

n „In den Verhandlungen zur Vergütungs-
situation der ambulant tätigen Ärzte, deren 
maßgebliche Grundlage die RLV-Fallzahlzäh-
lung ist, versucht die KBV derzeit in inakzep-
tabler Weise, die einzeln niedergelassenen 
Ärzte gegen gemeinschaftlich tätige Ärzte 
auszuspielen“, warnt der Verband in einer 
aktuellen Mitteilung.  Sie habe dazu im Be-
wertungsausschuss den Vorschlag einge-
bracht, die Berechnungsgrundlage für die 
Vergütung ärztlicher Leistungen zum Nach-
teil kooperativ tätiger Ärzte auf den Stand 
des EBM 2000Plus zurückzudrehen. Der 
KBV-Vorschlag ziele auf eine systematische 
Benachteiligung kooperativer Einrichtungen 
gegenüber den Einzelpraxen und könne 
damit ein Rückschlag für alle Reformbestre-
bungen werden, die auf mehr Kooperation in 
der ambulanten Medizin setzen. Die Benach-
teiligung betreffe dabei in MVZ und Gemein-
schaftspraxen gut ein Drittel aller ambulant 
tätigen Ärzte und Psychotherapeuten. 

Konkret gehe es um die Fallzahlzählung als 
Grundlage der Vergütung: „Die KBV fordert, 
vom ‚Arztfall‘ als Grundlage der RLV-Fallzahl-
zählung wieder, analog zur Honorarsituati-
on vor 2008, auf den ‚Praxisfall‘ umzustellen. 
Damit würden Gemeinschaftspraxen und 
MVZ deutlich benachteiligt, da ihre Arbeit 
an gemeinsam behandelten Patienten er-
neut nicht arztadäquat honoriert würde. Im 
Gegenteil, der zum Ausgleich vorgesehene 

pauschale Honoraraufschlag von 5 bis maxi-
mal 30 Prozent (abhängig von der Zahl der 
vertretenen Fachrichtungen) würde neue 
Honorarungerechtigkeiten – auch innerhalb 
der Gruppe der MVZ und Gemeinschaftspra-
xen – bedingen“, schreibt der Verband. Prak-
tisch würde der Vorstoß der KBV bedeuten, 
dass eine Berufsausübungsgemeinschaft,  
zum Beispiel aus einem Allgemeinmediziner 
und einem Dermatologen, bei gemeinsamer 
Behandlung für einen Patienten statt der 
jeweiligen Grundpauschalen in Höhe von 
35 und 17 Euro (Fallwerte Allgemeinmedi-
zin und Dermatologie KV Berlin, 2. Quartal 
2009) lediglich den Mittelwert von 26 Euro 
zuzüglich des zehnprozentigen Aufschlages 
für die beiden Fachrichtungen in Höhe von 
2,60 Euro ansetzen könne.  „Letztlich würde 
mittels einer solchen Systematik die rein 
formale Zusammenstellung mehrerer Fach-
richtungen ohne gemeinsame Behandlung 
belohnt und echte praxis- und fachübergrei-
fende Arbeit, wie sie in vielen MVZ und Ge-
meinschaftspraxen praktiziert wird, bestraft.“

Die Umstellung der Honorarbasis auf den 
Arztfall sei zur Herstellung einer honorar-
technischen Gleichberechtigung zwischen 
Gemeinschafts- und Einzelniederlassung 
überfällig gewesen und entsprechend zu be-
grüßen. „Der Wunsch der KBV, hier auf die alte 
und ungerechte Ordnung zurückzugehen, 
ist daher nicht tolerierbar. Im Interesse der 

deutlich über 5.000 in MVZ und rund 47.000 
in Gemeinschaftspraxen tätigen Ärzte setzt 
sich der BMVZ daher vehement für die be-
stehende Orientierung der Honorierung am 
Arztfall und damit für den Beibehalt der Ho-
norargerechtigkeit zwischen den verschie-
denen ambulanten Versorgungsstrukturen 
ein.“ Der jetzige Vorstoß der KBV stelle einen 
schweren Verstoß gegen das Prinzip „Gleiche 
Vergütung bei gleicher Leistung“ innerhalb 
der ambulanten Medizin dar. Dies als Förde-
rung der vertragsärztlichen Versorgung in 
Berufsausübungsgemeinschaften – so lau-
te der Titel des entsprechenden Kapitels im 
KBV-Papier – zu bezeichnen, sei reiner Zynis-
mus. (js) n

BMVZ: Die KBV geht in Verhandlungen 
mit den Kassen den falschen Weg
Der „Bundesverband Medizinische Versorgungszentren –  
Gesundheitszentren – Integrierte Versorgung“ (BMVZ) mit Sitz in 
Berlin kritisiert das Verhalten der KBV im Bewertungsausschuss.
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